
AUFNAHMEANTRAG 

 
Herr/Frau/Frl.:........................................................................................................................Telefon:  .......................................... 

   (Vor- und Zuname) 

 

geboren am: ............................................................................................................................................................................. 

 

Adresse:  ............................................................................................................................................................................. 

 

  ............................................................................................................................................................................. 

 

 

erklärt unter Anerkennung der Vereinssatzung (Satzungsauszug siehe Rückseite) den Beitritt zum TSV Altenmarkt/Alz e.V. 

und ggf. der Abteilung Tennis. 

 

Ich will mich in folgenden Abteilungen aktiv betätigen: 

 

 (   )  01 Badminton     (   )  33 Tischtennis 

 (   )  35 Faustball      (   )  34 Turnen 

 (   )  09 Fußball      (   )  36 Volleyball 

 (   )  17 Leichtathletik     (   )  43 Taek-won-do 

(   )  46 Triathlon      (   )       ......................... 

 (   )  30 Ski      (   )       ......................... 

 (   )  32 Tennis  (Voraussetzung TSV-Mitglied !)  (   )       ......................... 

 

 

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die jeweils fälligen Beiträge (TSV-Beitrag/Tennisbeitrag/Aufnahmegebühr Tennis       
 

- Beitrag siehe Rückseite) zu Lasten des Girokontos Nr.  ..........................................bei der  ........................................................ 
 

in  .......................................................  BLZ  .......................................  (Kontoinhaber:  ..............................................................) 
 

einzuziehen. 

 

Es ist mir bekannt, dass ein Austritt aus dem Verein nur schriftlich an die Vorstandschaft möglich ist. 

 

Ich beantrage die Ermäßigung der Beiträge, da ich bis ......................... in Schul-/Berufsausbildung stehe.(oder anderer Grund 

z.B. Rentner) 

 

Folgende Familienmitglieder sind bereits als Mitglied gemeldet  (wichtig für evtl. möglichen Familienbeitrag !) 
 

Name/Geburtsdatum:  ..................................................................................................... 
 

Name/Geburtsdatum:  ..................................................................................................... 
 

Name/Geburtsdatum:  ..................................................................................................... 

 

 

Altenmarkt, den  ........................................... 

 

 

 

.......................................................................   ....................................................................... 

        (gesetzl. Vetreter)               (Unterschrift) 

 

Gem. § 26 Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass wir über Sie  personenbezogene Daten speichern. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bearbeitungsvermerk: 

(   )  EDV erfasst     (   )  BLSV-Meldung 

(   )  Beiträge/Aufnahmegebühr erhoben  (   ) Begrüßungsschreiben 

 

 



MITGLIEDER - INFORMATION 
 

 

Beiträge und Gebühren 

Hauptverein: 
 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre     Halbjahresbeitrag   15,00 EUR 

Erwachsene        Halbjahresbeitrag   32,50 EUR 

Erwachsene ermäßigt (schwerbehindert, Berufsausbildung etc.), 

mit begründetem Antrag      Halbjahresbeitrag   16,25 EUR 

Familienbeitrag (2 Erwachsene + Kinder)    Halbjahresbeitrag   65,00 EUR 

 

 

Diese Beiträge sind jeweils im Januar und Juli im Voraus fällig. 

 

 

Tennis:      (Mitgliedschaft im Hauptverein Voraussetzung !) 
 

Aufnahmegebühr (einmalig), wird derzeit nicht erhoben     125,00 EUR 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre            0,00 EUR 

Erwachsene männlich           25,00 EUR 

weiblich           20,00 EUR 

Erwachsene ermäßigt (schwerbehindert, Berufsausbildung etc.),  

mit begründetem Antrag           10,00 EUR 

 

Die Aufnahmegebühr ist sofort fällig. Der Vereinsbeitrag ist im Mai im Voraus fällig. 

Satzungsauszug 
 

§4  (1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der 
Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 

(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Über den Widerspruch entscheidet 
abschließend der Vereinssausschuss. 

 

§5 (1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen entsprechend mit Ende der Rechtsfähigkeit. 
(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in 
sonstiger Weise sich grober und wiederholter Verstöße gegen die Vereinssatzung schuldig gemacht hat oder innerhalb eines Jahres 
seiner Beitragspflicht trotz zweimaliger, schriftlicher Mahnung nicht nachgekommen ist. Zur Antragsstellung ist jedes Vereinsmitglied 
berechtigt. Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Dem 
Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Gegen den Beschluss des Vereinsausschusses ist innerhalb von vier Wochen 
nach Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet alsdann mit Zweidrittelmehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen auf ihrer nächsten Mitgliederversammlung. Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann 
der Vereinsausschuss seinen Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 

(4) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf eines Jahres möglich. Über den Antrag 
entscheidet das Organ, das letztlich über den Ausschluss entschieden hat. 

 (5) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vereinsausschuss unter den genannten Voraussetzungen durch einen Verweis 
oder durch eine Geldbuße bis zum Betrag von EUR 100,- und/oder mit einer Sperre von längstens einem Jahr an der Teilnahme an 
sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen des Vereins oder der Verbände, welchen der Verein angehört, gemaßregelt werden. Die 
Entscheidung des Vereinsausschusses ist nicht anfechtbar. 

(6) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Briefes zuzustellen. 

(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen 
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unberührt. 

§6 Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühren und des Beitrages verpflichtet. Über die Höhe und die Fälligkeit dieser Beträge 
sowie über sonst von Mitgliedern zu erbringende Leistungen beschließt die Mitgliederversammlung. 

 

Auf Wunsch senden wir Ihnen die Satzung des TSV Altenmarkt/Alz e.V. zu 


